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Direfliott: niter g«ttt-gjol&iftjil|n«fr»-

@rfd)emt je ®omierStag§ unb toftet per ©entefter $r. 3.60, per 3)af)r $r. 7.20
Qnferate 20 ®t§. per einfpattige ^eti^eile, bei größeren Aufträgen

etitfprecfienben SRabatt.

|Ui*id>, î>en IS. 3itttuar 1906.

Po^nfptld) ' biflufig, aud) o&ne Sutern',
Stt raupet «djole 'nen fiiften Seen.

yeibniib-mtelcii.

©rnubmtbitcrifcber bWfater=

niciftcruerbnub. 21m Sonntag
ben 14. Qanuar fonftituierte
fiel) in ©hur ein fantonaler
URalermeifteroerbanb, ber ben
beitritt jum eibgenoffifcfjen

ißerbanbe befdjlofj; fobann mürben bie Statuten burcfp
beraten unb angenommen. £>er 23orftaub rourbe für
bie näd)ften jroei ^aljre roie folgt beftellt: fyat'ob 9?eim

fjarbt, fßräfibent ; Dfubolf 9Reier (Sohn), Slftuar unb

Staffier ; & @. Sd)äbler, Seifiger. $iefe bilben ben

engern Sßorftanb, bem ermeiterten SSorftanbe gehören
nod) an bie ^erren 0ederS-'2)at>oS, SRannSitoaplana,
Ôanfen=21rofa. ®ie f^roede beS SSereinS finb : fpebung
beS SDtalerberufeS nad) alien ^Richtungen; 9Baf)rung ge=

metnfamer 23erufSintereffen : ^Regelung beS £et)rling§=
roefenS; 21nftrebung einheitlidjer ÎBeftimmungen für 2ln=

fteltung, ©ntlaffung unb ©ntlöhnung ber ©etjitfen unter
23erüdfid)tigung ber 23ert)ättniffe in ben oerfdjiebenen
ïalfchaften; Slnftrebung eines eintjeitticEjen d>reiStarifS
unter 23erücfficl)tigung ber lot'alen SBerhättniffe.

Cobnkampf-Cbronik.
Sohubciueguitg in Siirid). (SRitteilung beS ©eroerbe--

oerbanbeS.) $ie 21rbeiterunion f)at ben 23orftanb beS

©eroerbeoerbatibeS eingelaben, bie gorberungen ber 23au=

geroerffefjaften (9Raurer unb fpanblanger, Stein=
bauer, 3itu>uerleute, ©ipfer, SRaler, ^3 a r f e 11=

eger, 2tnfd)Iäger, ^ n ft a 11 a t e u r e) in einer ge=

meinfamen Si^ung oorzuberaten. ®er SSorftanb bes
©eroerbeoerbanbeS befdjlofz - unter SBorbehalt ber
3ufiimmung feiner SReifterfeftionen bem 2lnerbieten
ber Slrbeiterunion ju entfpredjen.

î^cr 3d)rciucrftrcif in Sitten ift bureb bie SßermitP

lung beS Unterfud)ungSrid)ter§ 3- ©()• tie ©ourten bei'

gelegt roorben. 2lnt ffreitag (5. Januar) rourbe ein 23er=

trag unterzeichnet, ber unter anberem ben 3elmftunbentag
norfiet)t. ®ie 2lfforbarbeit, beren 2lbfd)affttng bie älrbeiter
oerlangteu, bleibt fafultatio beibehalten, ©in 9Rinimal=
fiunbeiilohn oon 45 ©IS. roirb ben Scf)reinern, ®red)Slera
unb 2Jia)d)iniften für brei $at)re nad) 2lblauf ber Sehr=

Zeit bewilligt. ©S fann jebod) jroifdjen 3Reifter unb
2lrbeiter ein fleinerer Sohn fdjriftlid) oereinbart roerben.
*3)em 2lrbeiter roirb baS lRed)t zuerfannt, einem -Berbanb

anzugehören. ®ie ^Beteiligung am Streif, nad) oierjef)n=

tägiger Äünbigung, roirb nid)t alsSSertragsbrud) betrachtet;
bie Äünbigung hat perfönlid) zu erfolgen unb barf nicht
folleftiu burd) bas Komitee eingeleitet roerben. 2llle
Streitigfeiten über bie Interpretation bes Vertrages
roerben burd) ben Stabtpräfibenten gefcf)Iid)tet.
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^Iluàte Mlivàmà

Llîung

Gesehâftsbl«tt
der gesamten Meisterschaft

Hirektion: Walter Senn Koldinghattse«.

Erscheint je Donnerstags und kostet per Semester Fr, 3.60, per Jahr Fr. 7,2V
Inserate 27 Cts. per einspaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den IX Zai»«ar liNN».

' î" sîàst häufig, auch ohne Latern',
In rauher Schale nen süßen Kern.

Uerbandswesen.

Graubündncrischcr Maler-
mcistcrvcrband. Am Sonntag
den 14. Januar konstituierte
sich in Chur ein kantonaler
Malermeisterverband, der den
Beitritt zum eidgenössischen

Perbande beschloß; sodann wurden die Statuten durch-
beraten und angenommen. Der Vorstand wurde für
die nächsten zwei Jahre wie folgt bestellt: Jakob Rein-
hardl, Präsident; Rudolf Meier (Sohn), Aktuar und

Kassier; I. G. Schädler, Beisitzer. Diese bilden den

engern Vorstand, dein erweiterten Vorstande gehören
noch an die Herren Oellers-Davos, Mani-Silvaplana,
Hansen-Arosa. Die Zwecke des Vereins sind: Hebung
des Malerberufes nach allen Richtungen; Wahrung ge-
meinsamer Berufsinteressen; Regelung des Lehrlings-
wesens; Anstrebung einheitlicher Bestimmungen für An-
stellung, Entlassung und Entlöhnung der Gehilfen unter
Berücksichtigung der Verhältnisse in den verschiedenen
Talschaften; Anstrebung eines einheitlichen Preistarifs
unter Berücksichtigung der lokalen Verhältnisse.

colnikàmpf.einomli.
Lohnbewegung in Zürich. (Mitteilung des Gewerbe-

Verbandes.) Die Arbeiterunion hat den Vorstand des

Gewerbeverbandes eingeladen, die Forderungen der Bau-
gewerkschaften (Maurer und Handlanger, Stein-
Hauer, Zimmerleute, Gipser, Maler, Parkett-
eger, Anschläger, Installateure) in einer ge-

meinsamen Sitzung vorzubereiten. Der Vorstand des

Gewerbeverbandes beschloß ^ unter Vorbehalt der
Zustimmung seiner Meistersektionen dem Anerbieten
der Arbeiterunion zu entsprechen.

Der Schrcincrstrcik in Sitten ist durch die Vermitt-
lung des Untersuchungsrichters I. Eh. de Courten bei-

gelegt worden. Am Freitag (5. Januar) wurde ein Ver-
trag unterzeichnet, der unter anderem den Zehnsrundentag
vorsieht. Die Akkordarbeit, deren Abschaffung die Arbeiter
verlangten, bleibt fakultativ beibehalten. Ein Minimal-
stundenlohn von 4ö Cts. wird den Schreinern, Drechslern
und Maschinisten für drei Jahre nach Ablauf der Lehr-
zeit beivilligt. Es kann jedoch zwischen Meister und
Arbeiter ein kleinerer Lohn schriftlich vereinbart werden.
Dem Arbeiter wird das Recht zuerkannt, einem Verband
anzugehören. Die Beteiligung am Streik, nach vierzehn-

tägiger Kündigung, wird nicht als Vertragsbruch betrachtet:
die Kündigung hat persönlich zu erfolgen und darf nicht
kollektiv durch das Komitee eingeleitet werden. Alle
Streitigkeiten über die Interpretation des Vertrages
werden durch den Stadtpräsidenten geschlichtet.
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